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züge des baflerifchen Wefens. Aber eben auch feine oft auch vorhandenen
befonderen Schranken. Wir follten uns an jene halten, nicht an

diefe.
Allgemeiner gefagt: Im Namen deffen, was die Schweiz gegenwärtig
nötig hat, muffen wir dem Jakob-Burckhardt-Kultus, wie er heute

gemeint ift, entgegentreten. Wir muffen, fo ungern wir es tun, an
Burckhardts Grenzen erinnern. Damit tun wir feiner wirklichen
Größe nicht Abbruch, fondern heben lie, die über dem Kultus feiner
Schranken zu kurz kommen muß, erft recht hervor.

Und ich glaube, daß wir dabei Burckhardt auf unferer Seite haben.
Ich kann mir gut denken, daß er mit feiner freundlich überlegenen, auch
fich felbft überlegenen, hierin auch gut baflerifchen Art zu feinen
Kultusverehrern fagte: „Ihr guten Leute, ich war einft io, mußte fo fein
und habe damit wohl meiner Zeit, vielleicht Iogar auch kommenden
Zeiten, einen Dienft getan, aber ich habe mir nie eingebildet, das letzte
Wort der Geichichte geiagt zu haben; andere Zeiten verlangen vielleicht
einen anderen Dienft. Und ein kleinlicher äfthetifcher Reaktionär bin
ich denn doch nie geweien. Dazu war ich denn doch zu Sehr auf das

Große der Gefchichte gerichtet."
So wollen wir ihn zu uns fprechen hören und ihm dankbar bleiben.

Leonhard Ragaz.

Gedanken zum Beveridgeplan.

Der Beveridgeplan ftellt etwas Großes und Umfallendes dar. Hier
foli einiges des an ihm Wefentlichen in Darftellung und Kritik
hervorgehoben werden. Der Beveridge-Plan erftrebt die Erringung der Freiheit

von ökonomifeher Not. Sie ift eine der wefentlichen Freiheiten für
den Menfchen. Ein tiefer Idealismus fteckt hinter dem ganzen Plan.
Der Glaube an den Fortichritt im Gelelllchafts- und Wirtfchaftsleben
bildet leine Vorausfetzung. Wer diefe Hoffnung nicht teilt, wird dem
Gelingen des ganzen Planes von vorneherein Ikeptiich gegenüberstehen.
Daß in England die Zahl -dieier Skeptiker verhältnismäßig klein ift,
gehört zu den erSreulichllen Erfcheinungen der Jetztzeit. Es ftimmt
traurig, daß von der Schweiz das Gegenteil behauptet werden muß.
Der Glaube, daß es möglich fei, den wirtfchaftlich Schwachen allgemein
zu einem befferen Los als dem jetzigen zu verhelfen, ift bei uns relativ
feiten. In England dagegen verfolgt der dort ungemein populäre
Beveridgeplan den Zweck der Sicherung der Mindeftlebenshaltung im eng-
lilchen Volk unter völliger Beleitigung der Not. Zwar verheißt die
nahe Zukunft keine leichten, lorgenfreien Zeiten. „Aber annehmen zu
wollen, daß die Schwierigkeiten nicht überwunden werden können, daß
das englilche Volk die Fähigkeit der Anpaffung verloren habe, daß der
technilche Fortfchritt fein Ende erreicht habe oder erreichen könne, daß
die Engländer für alle Zukunft arme Leute fein würden, weil fie das
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von den Vätern Erfparte verbraucht haben, das ill Defaitismus
wider allen Sinn und Verftand." Die Abschaffung der Not durch Ein-
kommensumSchichtung ill Sehr wohl in unferer Reichweite. Ob die
praktifche Erfahrung diefer theoretifchen Grundvorausfetzung
entfpricht, ill eine Frage, die fich ioSort ftellt.

Der Beveridgeplan fieht als Alterspenflon Sür ein verheiratetes
Ehepaar bei nicht erwerbender Frau pro Woche einen Unterftützungsfatz
von 40 Schilling (34 Franken) vor. Andererfeits betrug der Durch-
fchnittsarbeitslohn eines Mannes in allen Induftrien im Sommer 1940
pro Woche 89 Schilling. Der Unterftützungslatz fteht alfo zum durch-
Ichnittlichen Arbeitslohn im Verhältnis 1 : 2V2. Erfterer Scheint in-
folgedeffen höchft unzureichend. Zu berückfichtigen bleibt dabei
allerdings, daß der Beveridgeplan mit einer Mindeftlebenshaltung rechnet,
oberhalb welcher fich Wohlftand entwickeln kann. Weil aber die Unter-
ftützungsfätze des Beveridgeplanes die Exiftenzminima fichern follen,
ifl der Fehlbetrag von 1 : 2V2 mit dem Hinweis auf die Möglichkeit
privater Einkommenszufchüffe aus Vermögen nicht entfchuldigt. Auf der
andern Seite ftellt der angegebene Unterftützungsfatz von 34 Schilling
einen recht anfehnlichen Grundstock dar. Das nämliche gilt für die
Alterspenflon als Einzelunterflützung von 24 Schilling pro Woche.
Diefe Altersunterftützungen werden ohne Bedürftigkeitsprüfung
erteilt an alle in Frage flehenden englifchen Staatsbürger männlichen Ge-
fchlechts vom 6j. Altersjahr an. Frauen find vom 60. Jahr an unter-
ftützungsberechtigt. DieSer Unterftützungsfatz für Alterspenflonen
wird über den Minimalfatz hinaus erhöht, wenn der Bezugsberechtigte

über die Altersgrenze hinaus gearbeitet hat. In einer Uebergangszeit

von voraussichtlich zwanzig Jahren werden kleinere Penfionen
ausbezahlt als die Genannten. In die lo entstehenden Lücken wird nötigen-
Salls wie bisher die Tätigkeit der fozialen Fürforge treten. Im Gelamtbudget

der fozialen Verficherung wird der Ausgabepoften Sür
Alterspenflonen einen ganz beträchtlichen Teil ausmachen. Wenn wir an den
kläglichen Stand der Altersversicherung in der Schweiz denken, fo ftellt
des englifche Projekt trotz feiner zu niedrigen Unterstützungssätze
etwas Gewaltiges dar. Daran ändern auch die Altersgaben auS dem
Weg fozialer Fürforge in der Schweiz nicht allzuviel, obwohl fie
vielerorts Hilfe bringen, die dankbar anerkannt fein foli. Im Vergleich
hiezu fieht aber der Beveridge-Plan weit größere Zufchüffe an das
Sozialwerk von feiten der Staatskaffe auf Grund von Geldern aus den
allgemeinen Steuern vor.

An zweiter Stelle des Beveridgeplanes fteht die Verficherung gegen
Arbeitslofigkeit für alle jene Perionen, deren normale Belchäftigung als
Arbeitnehmer Arbeit im Rahmen eines Dienftvertrages ift. Andere
Erwerbstätige, einschließlich der Arbeitgeber, Gewerbetreibenden und
lelbfländigen Arbeiter aller Arten, erhalten keine Arbeitslofenunterftützung.

Als Erlatz für diefe foli nach einer gewiffen Zeit des Unbe-
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fchäftigtfeins eine Umichulungsunterftützung für die foeben genannten
Erwerbstätigen erhältlich fein, die dazu behilflich ift, einen neuen
Unterhalt zu finden, wenn der bisherige auShört. DieSe Umfchulungsunter-
ftützung Soll nötigenSalls auch den Hausfrauen und jenen Perfonen zur
Verfügung liehen, die fich im arbeitsfähigen Alter befinden und keine
Erwerbstätigkeit ausüben. Die Umichulungsunterftützung ipielt im
Beveridgeplan eine große Rolle. Oft wird fie erwähnt. Sie erfolgt zu
dem gleichen Satz wie die übrigen Unterftützungen, ohne Rückficht auf
frühere Einkünfte. Alle weiteren Auskünfte über Umfchulungsanftal-
ten und UmtchulungskurSe fehlen. Doch wird normalerweise die
Auszahlung der Arbeitsloienunterftützung nach Ablaut einer beftimmten
Periode an die Bedingung geknüpft fein, ein Arbeitslager oder eine Um-
fchulungsanitalt zu befuchen. Hinter diefer Beftimmung können fich in
vielen Fällen größte Härten verbergen, wenn nicht gewährleiftet ift,
daß der neue BeruS der Neigung deffen entfprechen muß, der ihn
ausüben foil, und daß er ungefähr das gleiche Lebensniveau gewähren foil
wie der bisherige. Hier liehen wir an einer jener Stellen, die gebieterilch
dartun, daß wahre und umfaffende foziale Sicherung aller einzelnen
nach einer neuen Wirtfchaftsordnung ruft, die auf alle Fälle keinen
Zwangscharakter annehmen darf. Wie notwendig eine neue Regelung
der wirtfchaftlichen Verhältniffe wäre, erhellt, wie fchon erwähnt,
auch daraus, daß Perfonen der fogenannten Klaffe II, die auf andere
Weife als die eigentlichen Arbeitnehmer erwerbstätig find, nicht gegen
Arbeitslofigkeit versichert werden können. „Die meiften von ihnen werden

Perfonen fein, die für eigene Rechnung als Arbeitnehmer oder für
fich felbft arbeiten, einfchließlich der Ladeninhaber und Höker, Pächter,

Kleinpächter und Kleinbauern, Fiicher auf Anteil, Leute, die
berufliche oder perfönliche Dienfte unterhalten oder vermitteln und
Heimarbeiter." Wenigftens die Möglichkeit fieht der Beveridgeplan
vor, beftimmte Klaffen von Perfonen, die technifch nicht unter einem
Dienftvertrag Stehen, aber tatfächlich für Arbeitgeber arbeiten (zum
Beifpiel Unternehmer für Handarbeiten, Heimarbeiter und Privatpflegerinnen),

entweder in Klaffe I einzureihen und Io gegen Arbeitslofigkeit
zu verfichern oder Solche Klaffen nach Sonderplänen zu versichern,

indem ihren belonderen Verhältniffen Rechnung getragen wird. Dieier
in Ausficht genommene Ausnahmefall verbeffert aber die Lage der
Arbeitslofen der fogenannten Klaffe II nur in geringem Maße in einigen
beftimmten Unterabteilungen dieler Gruppe. In der Hauptlache klafft
hier eine empfindliche Lücke im Verficherungsfyftem des Beveridgeplanes.

E. F. Rimensberger beSchäftigt fich in Ieiner Schrift „Was ill der
Beveridgeplan?" infofern mit diefer Lücke, als er auf Seite 127 die
Aufmerkfamkeit auf diefe Schwierigkeit lenkt, indem er die einfchlägi-
gen Stellen des Planes von Beveridge in Erinnerung ruft. Trotz diefer
Lücke ftellt die Arbeitslofenverficherung des Beveridgeplanes einen
Fortfchritt dar. Die Anfätze find die nämlichen wie bei der Altersver-
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Sicherung, bleiben alfo weit unter dem Wochendurchfchnittslohn eines

Arbeiters im Sommer 1940. Wenn man das Projekt der Arbeitslofenverficherung

des Beveridgeplanes als ein nächftes Ziel ins Auge faßt,
nicht aber als Endziel, gewahrt man wiederum das Große an diefem
Plan.

Zu dem gleichen Satz wie die Altersrente nach einer Uebergangszeit
von voraussichtlich zwanzig Jahren und die Arbeitslofenunterftützung
foil eine Arbeitsunfähigkeitsunterftützung erfolgen, die von Dauer fein
wird und keinerlei Herabfetzung erfährt im Laufe lange währender
Invalidität. „Dauert die aus Betriebsunfällen oder Berufserkrankungen
erwachfende Arbeitsunfähigkeit länger als 13 Wochen, fo tritt an Stelle
des Einheitsfatzes der Unterftützung eine im Verhältnis zum
Arbeitseinkommen gestaffelte Unfallrente für die ganze Zeit der Behinderung.
Die Unfallrente für völlige Arbeitsunfähigkeit beträgt zwei Drittel
des Einkommens, das der Betreffende bei Vollbefchäftigung hatte,
vorausgefetzt, daß der Betrag nicht geringer ift als die Unterftützung, die
er unter gewöhnlichen Umftänden bei Arbeitsunfähigkeit erhalten
hätte, und nicht höher als wöchentlich drei Pfund Sterling." Der
dauernd Invalide erhält allo im Maximum 60 Schilling (51 Franken) pro
Woche; im Minimum gelten die nämlichen Aniätze wie fürs Alter und
bei Arbeitslofigkeit. Alle als Arbeitnehmer in Klaffe I eingeteilten
Perfonen haben gegebenenfalls das Recht auf diefe Verficherungsprämien.
Die Erwerbstätigen der Klaffe II haben kein Anrecht auf Arbeitsun-
fähigkeitsunterftützung während der erften 13 Wochen der
Arbeitsunfähigkeit. Wer in Klaffe IV keine Erwerbstätigkeit ausübt, obwohl
er im arbeitsfähigen Alter fteht, hat ebenfalls keinerlei Recht auf
Arbeitsunfähigkeitsunterftützung. Diefe und die von uns angeführte
fogenannte Industrielle Penfion Sür dauernde Arbeitsunfähigkeit ftellen
wie die beiden von uns als erfte genannten Verficherungszweige etwas
ungemein Segensreiches dar. Im Vergleich mit der Altersversicherung
und der Arbeitslosenversicherung erfcheint die Sicherung im Invaliditätsfall

als jener Teil des Verficherungswerkes des Beveridge-Planes,
der dem Ideal am nächften kommt, obwohl fpäterhin ein Ausbau nach
oben, was die Höhe der Prämie anbetrifft, nicht von der Hand zu weifen

fein wird.
An einer Stelle des Beveridge-Planes wird ausgeführt, daß Einkom-

mensverlufte hauptsächlich durch Arbeitslofigkeit entliehen und
deshalb, weil der Lohn zum Umfang der Familie in ein Mißverhältnis
gerät. Das erfte führt zur Arbeitslofenverficherung, der wir im Rahmen
des Beveridge-Planes bereits begegnet find. Dem zweiten Mißftand will
der Beveridge-Plan durch die Gewährung von Kinderzulagen begegnen.
Für das erfte Kind werden Zulagen nur in Zeiten der Arbeitslofigkeit
und ArbeitsunSähigkeit bezahlt. Vom zweiten Kind an erhalten die
Eltern wöchentlich pro Kind 8 Schillinge, Solange dasfelbe vollen
Schulunterricht genießt, alfo bis zum 16. Altersjahr. Die Kinderzulage be-
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trägt ftets 8 Schillinge pro Woche; es wird nicht etwa beifpielsweife für
das achte Kind eine höhere Summe bezahlt als für das dritte. Im
Gelamtbudget der fozialen Sicherheit von 697 Millionen für 1945 und
858 Millionen pro 1965 find die Kinderzulagen mit 110 refp. 100 Mib
lionen vertreten. Es ift klar, daß diefer Teil des Beveridge-Planes von
größter Bedeutung ift. Indem die Kinderzulagen wie die übrigen Prä-'
mien ohne Bedürftigkeitsprüfung zur Auszahlung gelangen, wird
erreicht, was anderwärts mit dem Syftem des Familienlohnes erftrebt
wird. Die Löfung im Beveridge-Plan hat dabei den großen Vorteil, daß
bei ihr prinzipiell gleiche Arbeit mit gleichem Lohn entlöhnt wird. Im
Beveridge-Plan Ieien wir hiezu, daß das Exiftenzminimum fich für
Familien von beliebiger Größe praktifch nicht auf Grund des Lohn-
fyftems garantieren läßt; „denn diefes muß fich auf die Arbeitsleistung
des Einzelnen gründen und nicht auf die Größe feiner Familie".

Der Beveridge-Plan erfaßt weiterhin alle fechs Hauptklaffen der
Bevölkerung für umfaffende ärztliche Betreuung und Wiederherftellung

fowie für Beftattungskoilen. „Aerztliche Betreuung, die allen
Notwendigkeiten gerecht wird, ill vermittels eines den Getundheitsdeparte-
menten unterstehenden LandesgeSundheitsdienftes für alle Bürger
vorgefehen, und ebenfo wird Nachbehandlung zwecks Wiederherftellung
für alle Perfonen, die in der Lage find, in ihren Genuß zu treten,
vorgefehen." Der Beveridge-Plan fordert auch auf dem Boden der
Krankenversicherung ein zwangsweises Sozialverficherungsfyftem ohne
Einkommensgrenzen. Dies braucht nicht das Ende aller ärztlichen Privatpraxis

zu bedeuten. „Möglicherweile wird aber das Feld der Privatpraxis

io geringfügig fein, daß ihre Beibehaltung nicht der Mühe wert
icheinen mag." Es erhellt ohne weiteres, daß die hier geplante
Krankenversicherung all dies weit überfteigt, was bei uns in der Schweiz auf
dem Wege der Freiwilligkeit oder des Obligatoriums hievon vorhanden
ift. Zum BeiSpiel umfaßt lie auch das wichtige Gebiet der Zahnpflege.
Eine Verallgemeinerung vorbeugender Zahnbehandlung erfcheint von
größter Wichtigkeit für die Verbefferung der Volksgefundheit.

Ift lo die Krankenversicherung ein großer Fortichritt in der Richtung

nach lozialer Sicherung des einzelnen Staatsbürgers, lo trifft das
Nämliche auf die Witwenunterflützung zu. Für Witwen im
arbeitsfähigen Alter, die nicht erwerbsunfähige Kinder haben, werden keine
Dauerrenten ausbezahlt. Andererieits werden alle Witwen eine
vorübergehende Unterftützung erhalten, die zu einem höheren Satz erfolgt
als Arbeitslofen- und Arbeitsunfähigkeitsunterftützung. Nötigenfalls
wird diefe temporäre Witwenunterftützung von einer Umlchulungs-
unterftützung abgelöft. Wiederum wird uns die große Bedeutung
bewußt, die diefer zukommt. Es wird viel davon abhängen, wie fie
gehandhabt wird. Allen Hausfrauen der Klaffe III, das heißt verheirateten

Frauen im arbeitsfähigen Alter, wird diefe Hilfe gewährt werden
auf Grund der Beiträge ihrer Ehemänner, falls fie zu Witwen werden.
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Des weiteren werden über die Mutterfchaftsbeihilfe von 4 Pfundfterling
hinaus Hausfrauen, die bezahlte Arbeit annehmen, dreizehn Wochen
lang eine Mütterunterftützung beziehen, die es ihnen ermöglicht, die
Arbeit vor und nach dem Wochenbett auszufetzen. Fernerhin ill über
die Kinderzulagen hinaus eine Mündel- oder Vormundfchaftsunter-
flützung in Ausficht genommen für erwerbsunfähige Kinder von Witwen.

Diefe Art von Waifenfürforge verdient befonderes Lob. Zulagen
find auch geplant für Perfonen über dem Kindesalter, die von Perfonen
abhängig find, die felber Unterftützung erhalten fei es wegen
Arbeitsunfähigkeit, fei es infolge Arbeitslofigkeit, oder die im Genüffe von
Ausbildungsentfchädigung zwecks Berufsumfchulung flehen. Einmalige
Vergütungen werden außer bei Mutterfchaft und als Begräbniskoften
auch bei Heirat gewährt. Die Beiträge an Begräbniskoften und bei Heirat

find verfchieden hoch, alfo unter Sich abgefluft. Endlich wird für
die befchränkte Anzahl von Fällen, in denen ein Bedürfnis nicht von
der Sozialverflcherung gedeckt wird, eine an eine Einkommensprüfung
gebundene Wohlfahrtsunterftützung verfügbar fein.

Den vielen Fällen, in denen, wie wir bisher gefehen haben,
Unterftützung auf Grund von Verficherung geboten wird, fteht der einzige
Sicherheitsbeitrag in Geftalt einer Marke auf einem einzigen Verfiche-
rungsfchein gegenüber, den alle Perfonen wöchentlich leiften muffen,
die dazu auf Grund ihres Einkommens in der Lage find. In Klaffe I
leiftet der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer einen Beitrag und zieht
diefen Anteil vom Gehalt oder Lohn ab. Die Beiträge werden, je nach
den gelieferten Leiftungen, in den einzelnen Klaffen verfchieden und
für Männer höher fein als für Frauen, damit die Leiftungen für Klaffe
III (Hausfrauen) gefichert werden. Der Plan der Sozialversicherung
beruht mithin auf der Beibehaltung des Beitragsprinzips, das heißt des

Grundfatzes, daß ein wefentlicher Teil der Gefamtkoften durch
Beiträge der Staatsbürger in ihrer Eigenfchaft als versicherte Per-
Sonen gedeckt wird. Jeder einzelne zahlt dabei den gleichen Betrag Sür
den gleichen Unterftützungsfatz. Bei derartiger Zwangsverficherung
liehen alle zulammen auf dem Boden gleicher Bedingungen. Der Zwang
aber ill hier deswegen nicht verwerflich, weil er die Allgemeingültigkeit

des Verficherungsfyftems Sichert. Auf diefem Prinzip beruht aber
gerade der gewaltige Schritt nach vorwärts in allererfter Linie, den der
Beveridgeplan und fein führendes Minifterium für Soziale Sicherheit
mit all feinen Aufgaben und Verficherungsmöglichkeiten darftellt.

Großartig einfach nimmt fich fein Zahlungs- und Beitragsfyflem
von feiten der Versicherten aus. Das VerficherungsweSen wird der
Sphäre privater Gewinnfpekulationen entzogen, bei der oft alle
möglichen und unmöglichen Verfuche angeftellt werden, um einen einzigen
Neuverficherten zu gewinnen. Der Trieb der Konkurrenz feiert bei
uns gerade auf diefem Gebiet nicht feiten unheimliche Triumphe. Vielfach

widert die Art der Bearbeitung des Kunden an. Dies fei kein Vor-
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wurf gegenüber den einzelnen Versicherungsagenten; denn das Privat-
Syftem im Verficherungswefen trägt in der Regel die Schuld hieran.
Von größter pofitiver Bedeutung nimmt fich des fernem dies aus am
Beveridgeplan, daß er alle Zweige der Verficherungsfälle unter einen
Hut bringt, foweit fie den Menlchen felbft betreffen. Er berücksichtigt
die GeSahr der Invalidität io gut wie jene der Arbeitslofigkeit. Er
denkt an die Alten und an die Kinder. Er vergißt weder Witwen noch
Waiien. Er hat die Nöte der Geburt und des Todes im Auge. Er geht
bei alledem davon aus, daß eine einzelne Perion bald in diele oder in
jene Notlage verletzt werden kann. Es kommt nicht mehr vor, daß
einer beilpielsweiie zwar im Krankheitsfall versichert wäre, aber als
geSunder Arbeitsloier auf die mehr oder weniger refpektable und
hilfreiche Fürforgetätigkeit einer beliebigen Armenpflege angewiefen und
von ihrem Wohlwollen in hohem Maße abhängig ift. Indem der
Beveridgeplan vom Glauben an die Möglichkeit der Beleitigung der Not
als erreichbares Nachkriegsziel und vor allem von der Hoffnung der
Ueberwindung des Kriegsgefchehens überhaupt ausgeht, bedeutet er
auch für uns in der Schweiz einen unüberhörbaren Appell an jenes
Vertrauen, daß in abfehbarer Zeit ein unendlich befferes menfchliches
Dafein möglich fein wird als unfere heutige Exiftenz mit ihren des
oftern beinahe fklavenartigen Verhältniffen. Unfer aller Leben in
Staat und Gefellfchaft darf kein Zuftand von beftändiger Angft und
Furcht bleiben, in dem heute gerade der fogenannte denkende Menfch
fich in unzähligen Fällen und in einer erdrückenden Fülle von Lebenslagen

befindet. Hans Walter Frei.

Ferienkurs in Obftalden, 12.—17. Juli 1943.

Das Kommen des Reiches Gottes.

Es war bei unferen religiös-fozialen Ferienkurfen fchon immer fo,
daß wir uns zur Befinnung über ein zentrales Thema unferer Sache
zufammenfanden. Ich denke jetzt gerade an den Kurs in Walchwil über
die Chriftusfrage und andere der Art. Am ftärkften konnte fich uns
aber beim diesjährigen Kurs das Empfinden aufdrängen, daß diesmal
das entfcheidende Wort unferes Glaubens und Hoffens im Mittelpunkt
flehe und uns zu neuem Durchdenken und auch neuem Erleben rufe.
Und es war dann auch wirklich fo, daß diefe Botfchaft über der ganzen
Kurszeit aufleuchtete und durch alles hindurchftrahlte wie eine Sonne,
deren Licht und Wärme und Strahlender Glanz wie ein Segen und eine

Verheißung uns umgaben. Und gewiß war es beSonders diefes Thema,
das zufammen mit der auch hier zu nennenden Berufung unferer
Referenten dafür, eine fo außerordentlich große Anzahl von Freunden nach
dem fchönen Obftalden rief, wo nun fchon zum zweiten Male im Hotel
„Hirfchen" ein folcher Kurs ftattfand.
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